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auf daß die Verſprechen des Gaius 3ur Tat werden, und Sanat!i0
1411 radiéCe!mM Rom einſchreitet, bder endlich, obi Anbetracht des ſchlechten
Willens der  77 und des otalen Mangels von Ausſicht auf Eene

Iſ Kindererziehung dem Gaius aufzuerlegen iſt I darauf hin
arbeiten, die Gemeinſcha 3 bſen Wie ſein Verhalten ſich geſtalten
ſoll blange die Ehe nicht gültig geworden iſt wurde ereits früher auf
Grund der ehre des eiligen Alfons dieſer Zeitſchrift von Höller
behandelt 250) Omt iſt 3ur Genüge, glauben Wir, dargelegt
vas der Seelſorger vorliegenden 3u tun hat

Rom (D Alkonso). 55  B. Rau
VII (Die Kautelen bei em Hindernis der Religionsverſchieden⸗

Us China ird der Linzer Quartalſchrift eln lehrreicher Kaſus
zugeſandt mit der —um Eene Beſprechung.

Ein junger, katholiſcher Chineſe will mit Dispens Ern eidniſches
Mädchen heiraten. Nach kirchlichem 2 nun müſſen die Brautleute
die QAutelen geben beſonders darüber, daß ſie die Nachkommen

der katholiſchen eligion erziehen EL C ſtellen ſich dem
iſſionär ganz ungeahnte Schwierigkeiten 9 Die Frage nach
Hindern iſt nämlich nach chinef ſcher Anſchauung bei beiden beſonders
aber bei dem Mädchen En Verſtoß 6Ontra SEXtUM Aber die ache wird
noch immer Denn nach chinef ſchem haben nicht die
Eheleute, ondern der Großvater über die Kinder 3U beſtimmen V  VO  8
iſt C5 alſo mit der eiſtung der Kautelen? aben die Brautleute oder
der Großvater ieſelben 3u leiſten? der ird die Kautelenfrage
Eenne leere Formel?

leſe Anfrage hin iſt zunä allgemeinen 3U bemerken,
daß die Kautelenfrage bei hen mit dem Hindernis der Religionsver⸗
ſchiedenhei gerege wird U Call —071 Derſelbe agt daß die Be
ſtimmungen von Call. 1060 bis 1064 Üüber die Kautelen bei Miſchehen
auch gelten für Ehen, bei denen das Hindernis der Religionsverſchieden—
hei vorliegt.

Im einzelnen iſt U beachten, daß man bei hen zwiſchen Katho
HKen und Heiden wohl auseinanderhalten muß die Forderungen de
göttlichen Rechtes und die Forderungen des Kirchenrechtes. Wenn
bei ſolchen Ehe die Gefahr beſteht, daß dadurch der katholiſche Teil
ſeinen QAuben verliere oder daß die KHinder dem QAuben verloren
gehen dann iſt Ene olche Ehe Wie Call 1060 ſagt nicht nur durch das
Kirchenrecht verhoten ondern auch UL das 90 echt Von
dieſem göttlichen ech kann die V niemals di⸗

enſieren Da aber
dieſes göttliche Geſetz kein trennendes ondern NuUL Emn aufſchiebendes
Ehehindernis darſtellt ſo wäre, vom Kirchengeſetz gu  iger
weiſe dispenſiert Ehe gültig auch ES ſich Am
das Hindernis der Religionsverſchiedenheit handelt. Weil das göttliche

55 OFf. 3 gan. 1871, R Ollect H de Prop. 1  „ 1362
Gaſparri, de Matrimonio 12. II. 612
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V  2  erbot ſo ange dauert als die erwähnten Gefahren beſtehen, ſo ergibt
ich daraus von ſelbſt die praktiſche Folgerung für ma daß wegen der
dort beſtehenden eigenartigen Verhältniſſe nicht dispenſiert werden kann,
ſe dann nicht wenn die Brautleute die Kautionen eiſten N
Gefahr beſteht daß der Großvater die Kinder nicht dem katholiſchen
auben zuführt Dieſe Auffaſſung ird beſtätigt durch Eenne Antwort
des eiligen Offiziums vom 30 NI 1842 auf EelneE Anfrage aus Deutſch
and AY Staate nämlich die Abmachungen E die
Brautleute vor gemiſchten Ehe getroffen hatten über die eligion
ihrer Kinder, durch Eſe als nichtig rklärt Zuglei war eſtimmt,
daß die Kinder i der Religion des Vaters Erzogen werden müßten und
erſt mit Jahren ſich entſcheiden könnten, ob ſie auch Zukunft ſich
3 dieſer eligion bekennen wollten oder nicht Da hatte nun Eemn Biſchof
angefragt ob man Unter ſolchen Verhältniſſen die Ehe einſegnen Urſe

die Brautleute die Kautionen leiſteten der Vater aber akatholiſch
ſei Die Antwort 0 gelaute „Negative Wäre jemandem, der
delegierte Dispensvollmachten hat ekannt daß die Forderungen de
göttlichen Geſetzes nicht erfüllt ſeien, dann könnte EL nach Gaſparri
auch von dem kirchlichen Hindernis nicht gültigerweiſe dispenſieren

Kommen aber die erwähnten efahren für den katholiſchen El
gatten und die Nachkommenſchaft Um Wegfall dann hört Amit von
E das Verbot des göttlichen Geſetzes auf Nicht aber zeſſiert
Amt das irchengeſetz Ebenſo zeſſier nicht die kirchliche orſchri
welche die Dispens vom Kirchengeſetz niuu geſtattet wenn die ent
ſprechenden Kautelen geleiſtet werden Da Cs ſich hier aber Nilu um Een
Kirchengeſetz andelt ſb iſt Eei elbſtverſtändlich, daß der auch
dispenſieren kann enn die Kautibnen nicht geleiſtet ſind ſt den Be
dingungen des göttlichen Rechtes Genüge geſchehen dann iſt Ene
Dispens von Seite des nich NUL gültig, ondern auch Erlau

Hieran aber ſchließt ſich die andere ob auch jemand der
elegierte Vollmachten hat B Emn Apoſtoliſcher Vikar oder emn

einfacher iſſionär gültiger und erlaubterweiſe von dem Hindernis der
Religionsverſchiedenheit dispenſieren kann Enn M Enmem Einzelfalle
die KHautionen nicht erlangt werden können EeS aber icher iſt daß
den Anforderungen des göttlichen Rechtes Genüge 9e  en iſt,
wie Ees B China vorkommen kann, enn der Qter und Großvater
des Kindes überzeugungstreue Katholiken ſind

Aus drückli ſei aber der Beantwortung dieſer F vorausgeſchickt,
daß folgenden der Anfrage entſprechend die Vollmachten
behandelt werden ſollen, die jemand GXIT mortis periculum hat I
bezug auf Eemn matrimonlum Contrahendum Die Antwort auf die
⁰ präziſierte Frage ergibt ſich aus Call 1061 der ſagt „Die V
dispenſiert nicht wenn der akatholiſche **  Eil nicht die Kautibnen 96

Zitiert bei Cappello, de Matrimonio I. 3123 II 20
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eiſtet hat, jede Gefahr der Verführung vom katholiſchen Teil fernzu⸗halten, und etde Ctle die Kaution leiſten, alle Kinder nulr katholiſchaufen und erziehen laſſen.“ Was der Ausdruck beſagt, „die Kirchedispenſiert nicht“, wenn die entſprechenden Kautionen nicht geleiſtetwerden, ergibt ſich lar aus der Antwort des Heiligen Offiziums bm
21 Juni 1912 Auf eine Anfrage hin wurde nämlich entſchieden, daßdie Dispens, die vom indernis der Religionsverſchiedenheit gegebenwerde von jemandem, der Delegation vom Apoſtoliſchen Stuhle habe,ungültig ſei, wenn EL die Kautionen nicht verlangt oder nicht erhaltengabe, und daß m einem ſolchen der Ordinarius die Ungültigkeitder Ehe erklären könne, ohne ſich dabei jedesmal an den Apoſtoliſchen

3u wenden.“) Hieraus ergibt ſich, daß jemandem die Fakultät,vom Hindernis der Religionsverſchiedenheit 3u dispenſieren, Uur 9egeben wird Uunter der Bedingung, daß die Kautionen tatſächlichgeleiſtet ſind ſt teſe Bedingung auch nicht ausdrücklich m dem Indulteenthalten, ſo gilt ſie doch nfolge der allgemeinen Beſtimmungen als
ſtillſchweigend beigefügt. Da alſo die Ausübung der entſprechenden Dis
pensgewalt ganz von dem Vorhandenſein dieſer Bedingung abhängigiſt, ſo iſt immer, wenn die Edin
Dispens ungültig.

gung nicht vorhanden iſt, auch die
Dieſe Löſung könnte allerdin9 vielleicht der eine bder andere Leſeranz weifeln wollen mit einem Hinweis auf Vermeerſch. Dieſer mit echſehr geſchätzte Autor chreibt nämlich: ⁴„In einigen wenigen hegenden,B mn China, iſt mit den gemichten Ehen, enn der Mann katholiſchſt, faſt keine Gefahr der Verführung verbunden; ſie dienen vielmehrſehr oft für die Bekehrung der rau Es iſt klar, daß man dann bei Ge

währung der Dispens Epikie anwenden kann Aus einem äußerſtwichtigen rund, der keinen Aufſchub leidet, kann auch dispenſiertwerden von der Kaution, die der akatholiſche Teil eiſten muß, bbraus
geſetzt, daß der katholiſche Teil nicht in Gefahr für ſeinen Glauben bmm
und die Bürgſchaft leiſtet, die Nachkommenſchaft katholiſch 3u erziehen.“ 25Sollte man nun das, vas Vermeerſch ſagt üher die Dispenſation mHindernis der Bekenntnisverſchiedenheit, nicht auch anwenden
können auf die Dispens vom Hindernis der Religionsv erſchied enh eit?Bietet hiefür nicht ogar Gal 1071 die E Begründung, da - ſagt,daß alles, was QWi. Gà/ 1060 1064 über das inderni der Bekenntnis
verſchiedenheit geſagt wird, auch118  8 der Religionsverſchiedenheit?

ewandt werden muß auf das Hinder
unäch iſt hierauf zu an  orten, ſelbſt — der Vorausſetzung,daß dieſer Schluß richtig wäre, müßten ſich die Miſſionäre, venn nöglich,nach Rom wenden, denn nach den Moraliſten darf man eine eigentlicheEpikie nicht anwenden, un man ſich den Geſetzgeber wenden kann. 80

(1912), D 443
Vermeerſch, Epitome II, IL 306; 3079 Noldin, de Prineipiis““, 160, 20
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Damit dürfte die Verwertung dieſer Anſicht für die rax ſchon ganz
bedeutend eingeſchränkt ſein.

Dann iſt aber auch ferner die angedeutete Analogie durchaus falſch
Allerdings muß man das, Was GA.  — 1060 1064 ber das Hindernis
der Bekenntnisverſchiedenheit geſagt wird, auch anwenden auf das
Hindernis der Religionsverſchiedenheit. In CG&.  — 1060 bis 1064 aber
wird nichts über die Anwendung der Epikie geſagt Wir aben C5
hier vielmehr mit der Anwendung eines allgemeinen Moralgrundſatzes
auf die Kirchengeſetze 3u tun Nun kann aber nach den Grundſätzen der
0r die Epikie wohl beim Hindernis der ekenntnisv erſchied enh eit
angewandt werden, nicht aber beim inderni der Religionsver⸗
ſchiedenheit Der Grund iſt klar nach den Moraliſten kann die Epikie
nicht angewandt werden bei Geſetzen die ene andlung 1P8S0 126t0
lrritieren Das Hindernis der Religionsverſchiedenheit aber iſt
egenſa Um inderni der Bekenntnisverſchiedenheit Eln ſolch ITri
tierendes e Alſo kann darauf Epikie keine Anwendung finden Die
ergibt ſich zudem noch gerade für China QAus LId des Apo
ſtoliſchen Stuhles. Der Apoſtoliſche Vikar von Suchuen 0 nämlich
nach Rom Cu  El, daß ſeine Miſſionäre öfters dieE vom Hinder⸗
118 der Religionsverſchiedenheit zUum boraus für Ene eſtimmte Anzahl
von Fällen gewähren, ohne daß die Namen der Nupturienten ekannt
ſeien dabei ſei aber Mmm vorausgeſe daß ES ſich die Ehe enn
katholiſchen annes mit heidniſchen Chineſin handle. Die Miſſio⸗
nare önnten ſich nämlich nicht enken, daß Rom erlange, die hriſten
ollten zur Erlangung ſolchen Dispens enne Eiſe von zehn und
noch mehr agen machen. Ußerdem würden 90 von 100 Fällen
die Frauen nachher atholiſch, wenn der Mann katholiſch ſei Auf
dieſen Bericht antwortete das Heilige Offizium Februar 1780
Dieſe rax ſei durchaus verboten; der oſtoliſche ſaniere

hiemit die ſo geſſchloſſenen Ehen radice; aber Ukun
der Apoſtoliſche ar die Dispensv ollmacht vom inderni der Religions⸗
verſchiedenheit nUuULr noch „klugen und frommen“ Prieſtern delegieren

Recht ſagt aher auch Vermeer ohne jede weitere Unterſcheidung
über die Dispens vom inderni der Religionsverſchiedenheit
„Von Cun der nUur delegierte Vollmachten hat kann die
— nicht gültigerweiſe gegeben werden, wenn die Kautionen
nicht geleiſtet werden.“s)

Uebrigens ſei auch nehbenbei bemerkt, daß die Kautelen von Elte
der Brautleute auch Uunter chineſiſchen Verhältniſſen nicht ganz über⸗
lüſſig erſcheinen Denn die Großeltern vielleicht frühzeitig ſterben,
dann wird doch wohl auch China den Eltern das Beſtimmungsrecht
über die eligion ihrer Kinder zuſtehen Aber ſelbſt dies nicht 3u
räfe, wären die Kautelen ähnlicher Weiſe Eene Ormſa nach

0  in, 160, 30
0ff OCollect de Prop II. 542
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cCan. 5³ der Empfant eines Reſkriptes. Wie jemand nicht gültigerweiſ
eine ihm verliehene 0  ma ausüben kann, bevor das Reſkript in
Händen hat, auch dann nicht, un EL auf privatem Wege ſichere
Kenntnis von der Ausfertigung der 0  ma erhalten hat, ſo kann
kein Delegierter vom inderni der Religionsverſchiedenheit dispen
ſieren, wenn die COonditio sine gua 1101 nicht gegeben iſt, wenn
die KHautelen nicht geleiſtet ſind

Demnach muß auch der iſſionär I China ſorgen, daß die ver
langten Kautelen, Dte E6 Call 1061 vorſchreibt, von den elden
Nupturienten geleiſtet werden. Sollte dieſes aber der chineſi
ſchen Verhältniſſe unmöglich ſein, dann muß ELr Afur ſorgen, daß E
von Rom emn ſpezielles ndult erlangt, das ihm beſondere Vollma  en
erleiht. 1⁰ aber von Ctte der Großeltern eine ernſtliche Gefahr,dann darf der Miſſionär, wie obben ausgeführt wurde, nicht dispenſieren,
ſelbſt dann nicht, enn die Nupturienten die Kautelen eiſten

Münſter Weſtf. ) Dr eriber Jone Cap
VIII (Ein Freidenkerbegräbnis.) Leopold ließ ſich feinerzeit

azgu verleiten, aus der katholiſchen a und Freidenker
3 werden. Während einer langwierigen Krankheit Im Spitale ließ rn
den katholiſchen Pfarrer rufen, bat Um Wiederaufnahme In die katholiſcheKirche und ſtarb eines erbaulichen Doch bald nach dem Hincheiden b rſchien die Witwe des Verſtorbenen beim Pfarrerund erklärte, unmittelbar vor ſeinem Tode habe ihr Mann ihr geſagt,

wünſche ohne alle kirchlichen Zeremonien eerdig 3 werden. Sie
müſſe —— jede Ix  E Leichenfeier ablehnen. Alle Gegenv orſtellungendes Pfarrers ſind vergeblich Der Pfarrer El ſchließlich dem Verſtorbe—ein Reihengrab Im riedho und nimmt, nachdem die Freidenker,
E 3zur Leichenfeier erſchienen• ſich entfern aben, eine ſtille
Einſegnung riedho vor. Hat der Pfarrer recht gehandelt? Bei
der Sachlage konnte der Pfarrer wohl annehmen, daß die Behauptungder rau entweder direkt Unrichtig oder dem Sterbenden, der ſich kaum
mehr äußern onnte, ſuggeriert worden ſei Nach kanoniſchem Ehaben verſtorbene äubige, fern ſie nicht aus geſetzlichen Gründen
vom kirchlichen egräbnis ausgeſchloſſen werden, Eern Anrecht auf das
kirchliche Begräbnis. Kanon 1239, Omnes baptizati sepulturaécclesiastiea donandi sunt, NiSi eadem jure priventur. Die
rage iſt alſo nUur die, ob ES opportun ſt, dem Verſtorbenen gegen den
Willen der Angehörigen ein feierliches Begräbnis gewähren. Stille
Einſegnung und Feier der ichenmeſſe kann überhaupt nicht gehindertwerden. Das Maß der Feierlichkeit wird nach Herkommen von den An
gehörigen eſtimmt. ürde der Pfarrer aus eigenem Antrieb ern feier⸗Leichenbegängnis anordnen, ſo omm nach der Lage des Falleswahrſcheinli einem großen Skandal von elteé der freidenkeriſchenTeilnehmer. Es genießen zwar Leichenbegängniſſe den ſtaatlichen SchutzDoch kann man bei der ſchwankenden Rechtſprechung der Gegenwartnicht mit Sicherheit darauf rechnen, daß dieſer Schutz auch gewahrt wir ö


